
Versicherungsvertragsgesetz  

 

Versicherungsvertreter 

§ 43. 

Versicherungsvertreter im Sinne der nachstehenden Bestimmungen ist, wer die Tätigkeit der 

Versicherungsvermittlung (§ 137 Abs. 1 GewO 1994) als selbständiger Versicherungsagent 

oder die Tätigkeit des Versicherungsvertriebs (§ 5 Z 59 VAG) als Angestellter des 

Versicherers durchführt. Als Versicherungsagent im Sinne der nachstehenden Bestimmungen 

gilt auch, wer mit nach den Umständen anzunehmender Billigung des Versicherers als solcher 

auftritt. 

 

§ 43a weggefallen 

§ 44  

 (1) Steht ein Versicherungsmakler zum Versicherer in einem solchen wirtschaftlichen 

Naheverhältnis, das es zweifelhaft erscheinen lässt, ob er in der Lage ist, überwiegend die 

Interessen des Versicherungsnehmers zu wahren (Pseudomakler), so haftet der Versicherer 

dem Versicherungsnehmer für das Verschulden eines solchen Vermittlers wie für sein 

eigenes. 

(2) Der Versicherer haftet dem Versicherungsnehmer für das Verschulden eines 

Versicherungsagenten und eines Pseudomaklers auch bei der Erfüllung einer nur diesen 

treffenden Informations- oder Beratungspflicht wie für sein eigenes. 

Gesetzliche Vollmacht 

§ 45. 

(1) Ein Versicherungsvertreter gilt, auch wenn er nur mit der Vermittlung von 

Versicherungsgeschäften betraut ist, als bevollmächtigt in dem Versicherungszweig, für den 

er bestellt ist: 

1. 
Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrages sowie 

den Widerruf solcher Anträge entgegenzunehmen; 

2. 

die Anzeigen, welche während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu machen sind, 

sowie Kündigungs- und Rücktrittserklärungen oder sonstige das Versicherungsverhältnis 

betreffende Erklärungen vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen; 

3. 
die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder Verlängerungsscheine zu 

übermitteln; 

4. 

Prämien nebst Zinsen und Kosten anzunehmen, sofern er sich im Besitz einer vom 

Versicherer unterzeichneten Prämienrechnung befindet; zur Unterzeichnung genügt eine 

Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. 

(2) Hat ein Versicherungskunde dem Versicherungsvertreter einen für den Versicherer 

bestimmten Geldbetrag gezahlt, so gilt die Zahlung als direkt an den Versicherer erfolgt. 

Geldbeträge, die der Versicherer dem Versicherungsvertreter zur Weiterleitung an den 



Versicherungsnehmer zahlt, gelten erst dann als an den Versicherungsnehmer gezahlt, wenn 

dieser sie tatsächlich erhält. 

(3) Ist ein Versicherungsvertreter zum Abschluss von Versicherungsverträgen bevollmächtigt, 

so ist er auch befugt, die Änderung oder Verlängerung solcher Verträge zu vereinbaren sowie 

Kündigungs- und Rücktrittserklärungen abzugeben. 

 

§ 46 weggefallen 

§ 47. 

Eine Beschränkung der dem Versicherungsvertreter nach § 45 zustehenden Vertretungsmacht 

braucht ein Dritter nur dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er die Beschränkung bei der 

Vornahme des Geschäftes oder der Rechtshandlung kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit 

nicht kannte. Auf eine abweichende Vereinbarung kann sich der Versicherer nicht berufen. 

§ 10 KSchG bleibt unberührt. 

§ 48. 

(1) Hat ein Versicherungsvertreter den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, so ist für 

Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer das Gericht zuständig, in 

dessen Sprengel der Versicherungsvertreter zur Zeit der Vermittlung oder des Abschlusses 

des Vertrages seine gewerbliche Niederlassung oder in deren Ermanglung seinen Wohnsitz 

hatte. 

(2) Die nach Abs. 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung nicht ausgeschlossen 

werden. 
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